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Entscheid Verwaltungsgericht, 04.07.2024

Verletzung des kommunalen fakultativen Referendumsrechts bei
Grundstiickverkauf. Art. 23 lit. d des Gemeindegesetzes und Art. 12 Abs. 1 lit.
c, Art. 40 und Ziffer 6.2 des Anhangs der Gemeindeordnung der
Beschwerdegegnerin (in der bis 31. Dezember 2023 giiltigen Fassung). Das
Vorenthalten des (fakultativen) Referendumsrechts kann nicht unter den in
Art. 163 bis Art. 165 GG geregelten Rechtsschutz in kommunalen
Abstimmungssachen subsumiert werden. In Nachachtung von Art. 88 Abs. 2
des Bundesgesetzes Uiber das Bundesgericht muss eine echte
Gesetzesliicke angenommen werden, die in analoger Anwendung von Art.
163 ff. GG zu flillen ist. Folglich kann die Verletzung des kommunalen
fakultativen Referendumsrechts mit einer Abstimmungsbeschwerde geriigt
werden. Das Departement des Innern verweigerte dem Beschwerdeflihrer zu
Unrecht einen rechtsmittelfahigen Entscheid liber seine Eingabe, worin er
die Verletzung des kommunalen fakultativen Referendumsrechts riigte. Die
beim Verwaltungsgericht gegen das Departement des Innern erhobene
Rechtverweigerungsbeschwerde ist deshalb gutgeheissen worden. Die
Bestimmung des massgebenden Schwellenwerts von Ziffer 6.2 des Anhangs
zur Gemeindeordnung, ab dessen Erreichen das fakultative
Referendumsrecht zu gewahrleisten ist, richtet sich nach dem (amtlichen)
Verkehrswert und nicht nach der amtlichen Verkehrswertschatzung als
solcher. Unter dem Verkehrswert ist jener Wert zu verstehen, der einem
Vermdgensgegenstand im gewdhnlichen wirtschaftlichen Verkehr,
insbesondere bei Kauf und Verkauf, unter normalen wirtschaftlichen
Verhaltnissen beigemessen wird. Weil der massgebliche Verkehrswert noch
nicht spruchreif abgeklart worden ist, wird die Sache zu weiterer Abklarung
und neuem Entscheid an das Departement des Innern zuriickgewiesen.
(Verwaltungsgericht, B 2023/109)

Entscheid vom 4. Juli 2024
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Besetzung

Abteilungspréasidentin Lendfers; Verwaltungsrichterin Zindel, Verwaltungsrichter

Brunner, Engeler und Steiner; Gerichtsschreiber Geertsen
Verfahrensbeteiligte
A.__

Beschwerdefihrer,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Adrian Rufener, Rufener Recht + IT, St. Leonhard-
Strasse 4, 9000 St. Gallen,

gegen

Departement des Innern des Kantons St. Gallen, Regierungsgebaude, 9001 St.

Gallen,

Vorinstanz,

Politische Gemeinde Rapperswil-Jona, Stadtrat, St. Gallerstrasse 40, 8645 Jona,

Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Rechtsverweigerungsbeschwerde (fakultatives Referendumsrecht betreffend

Grundstiicksverkauf)

Das Verwaltungsgericht stellt fest:

A.

A.a.
Der Stadtrat der politischen Gemeinde Rapperswil-Jona (fortan Stadtrat) genehmigte

© Kanton St.Gallen 2026 Seite 2/17



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

an der Sitzung vom 8. Februar 2021 den Verkauf des Grundstticks Nr. 4794J
(Teilflachen von Grundstiick Nr. 169J [1682 m?] und Nr. 4396J [318 m?]; Baulandflache
von insgesamt 2000 m?; zur Flachenaufteilung siehe act. 33, Ziffer 5), Jonerhof, an die
sich damals noch in Griindung befindende — durch die B.__ AG, Rapperswil-Jona, als
Grlinderaktionérin vertretene — B.__ Holding AG mit einem Rickkaufs- und
Vorkaufsrecht zu einem Kaufpreis von CHF 2'400'000. Des Weiteren genehmigte er ein
Kaufrecht zugunsten der B.__ Holding AG Uber das Grundsttick Nr. 4794J zur
Sicherung des Grundstiicks bis zur Eigentumsiibertragung. Es wurde vereinbart, dass
die Eigentumsibertragung erst nach Erhalt einer rechtskraftigen Baubewilligung flr den
Neubau auf dem Kaufobjekt erfolge. Der Stadtrat hielt sich fur zusténdig, die
Genehmigung zu erteilen, da nicht davon auszugehen sei, der Verkehrswert des
Kaufobjekts Ubersteige CHF 2'000'000. Im Protokoll hielt er weiter fest, dass mit dem
Verkehrswert der amtlich geschéatzte Steuerwert und nicht der Marktwert gemeint sei.
Eine Schéatzung des neuen Grundstlcks Nr. 4794J erfolge erst nach der definitiven
Mutation bzw. Aufnahme im Grundbuch, unmittelbar nach Erhalt der rechtskréftigen
Baubewilligung (act. 34; zum Kaufvertrag siehe act. 10.2).

A.b.

In der Medienmitteilung vom 21. Februar 2023 orientierte die politische Gemeinde
Rapperswil-Jona die Offentlichkeit iber den zwischen ihr und der B.__ Holding AG
geschlossenen Kaufvertrag (act. 10.1.1).

A.c.

Mit einer als «Rechtsverweigerungsbeschwerde / eventuell Aufsichtsbeschwerde»
bezeichneten Eingabe vom 10. Méarz 2023 wandte sich der in Jona wohnende A.__ an
das Departement des Innern und beantragte, die politische Gemeinde Rapperswil-dona
sei zu verpflichten, den Grundstiickverkauf an die B.__ AG dem fakultativen
Referendum zu unterstellen, da der Verkehrswert des Grundstlicks lUber

CHF 2'000'000 liege. Allenfalls seien aufsichtsrechtliche Schritte zu prifen (act. 10.1;
zur weiteren Eingabe vom 20. Mérz 2023 siehe act. 10.3).

A.d.

Das Departement des Innern teilte A.__ am 11. Mai 2023 mit, dass das
Grundstickgeschaft im korrekten Verfahren durch den Stadtrat ohne Unterstellung
unter das fakultative Referendum beschlossen worden sei, weil der Verkehrswert des
Grundstucks nicht mehr als CHF 2'000'000 betragen habe. Deshalb werde der
aufsichtsrechtlichen Anzeige keine Folge geleistet (act. 10.7).

B.

B.a.
Am 23. Mai 2023 erhob A.__ (fortan Beschwerdefihrer)
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Rechtsverweigerungsbeschwerde «bzw. Beschwerde gegen Entscheid» des
Departements des Innern (fortan Vorinstanz) vom 11. Mai 2023. Er beantragte u.a., die
politische Gemeinde Rapperswil-Jona (fortan Beschwerdegegnerin) sei zu verpflichten,
den Grundstlckverkauf an die B.__ AG dem fakultativen Referendum zu unterstellen,
und es sei ihr zu verbieten, bis zum Abschluss des vorliegenden Verfahrens der B.__
AG oder einer Nachfolgegesellschaft eine Baubewilligung fir das fragliche Grundsttck
zu erteilen; unter Kostenfolge. Der Vorinstanz warf er vor, die bei ihr erhobene
Rechtsverweigerungsbeschwerde zu Unrecht nicht behandelt zu haben. Er hielt daran
fest, der Verkehrswert des Grundstlicks habe mehr als CHF 2'000'000 betragen. Des
Weiteren beméngelte der Beschwerdefiihrer, dass die Information Uber den
Grundstuckverkauf erst zwei Jahre nach Abschluss des Kaufvertrags erfolgt sei (act. 1).
Mit Schriftsatz vom 12. Juni 2023 erganzte er die Eingabe vom 23. Mai 2023 (act. 6).

B.b.

In der Vernehmlassung vom 29. Juni 2023 beantragte die Vorinstanz, die
Rechtsverweigerungsbeschwerde sei abzuweisen, sofern darauf einzutreten sei. Der
aufsichtsrechtlichen Anzeige sei keine Folge zu leisten. Eine Behandlung der Eingaben
vom 10. und 20. Marz 2023 als Rechtsverweigerungsbeschwerde habe sich nicht im
Sinn des Beschwerdefihrers gezeigt, da das Vorgehen der Beschwerdegegnerin
rechtmassig gewesen sei. Andernfalls hatte sie (die Vorinstanz) die
Beschwerdegegnerin aufsichtsrechtlich anweisen kénnen, sich korrekt zu verhalten. Zu
beachten sei ausserdem, dass der Entscheid einer Aufsichtsbeho6rde, einer
aufsichtsrechtlichen Anzeige keine Folge zu leisten, nicht anfechtbar sei. Fur den Fall,
dass das Verwaltungsgericht zu einem anderen Ergebnis gelange, sei von einer
Rlckweisung der Sache an sie (die Vorinstanz) abzusehen und ein Entscheid durch das
Verwaltungsgericht selbst zu féllen. Sie habe sich in der Sache bereits gedussert

(act. 9).

B.c.

Die Beschwerdegegnerin beantragte in der Stellungnahme vom 16. August 2023, die
Rechtsverweigerungsbeschwerde sei abzuweisen, sofern darauf einzutreten sei. Der
aufsichtsrechtlichen Anzeige sei keine Folge zu leisten. Im Wesentlichen vertritt die
Beschwerdegegnerin die Auffassung, sie sei zu Recht vom steuerrechtlich relevanten
Verkehrswert und damit von einem CHF 2'000'000 nicht Ubersteigenden Verkehrswert
des Grundstiicks ausgegangen (act. 13).

B.d.

In der Stellungnahme vom 28. September 2023 hielt der Beschwerdeflhrer
unverandert an der Beschwerde fest und reichte weitere Unterlagen ein. Zudem warf er
der Vorinstanz vor, befangen zu sein. So habe sie lediglich die Argumentation der
Beschwerdegegnerin Gbernommen und wehre sich gegen eine Rickweisung mit der
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Begriindung, sie wiirde diesfalls nicht anders entscheiden (act. 18; zu einer weiteren
Eingabe vom 13. Oktober 2023 betreffend den umstrittenen Wert des Grundstlcks
siehe act. 21).

B.e.
Die Beschwerdegegnerin hielt im Schriftsatz vom 21. November 2023 unverandert an
ihren Antragen und deren Begriindung fest (act. 33).

B.f.

Am 15. Dezember 2023 beantragte der — inzwischen durch Rechtsanwalt Adrian
Rufener vertretene — Beschwerdefihrer: 1. Die Vorinstanz sei anzuweisen, die
Aufsichtsanzeige/Beschwerde vom 10. Méarz 2023 als Beschwerde im Zusammenhang
mit der Austbung von politischen Rechten entgegenzunehmen, materiell zu behandeln
und die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, den Verkauf des Grundstlickes Nr. 4794J
dem fakultativen Referendum zu unterstellen. 2. Eventualiter sei die Vorinstanz
anzuweisen, die Aufsichtsanzeige/Beschwerde vom 10. Médrz 2023 als Beschwerde im
Zusammenhang mit der Aufsicht Uber die politischen Rechte entgegenzunehmen,
materiell zu behandeln und die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, den Verkauf des
Grundsttcks Nr. 4794J dem fakultativen Referendum zu unterstellen. 3. Wahrend des
Verfahrens vor Verwaltungsgericht sei der Beschwerdegegnerin die Verausserung des
Grundstlicks vorsorglich zu untersagen; alles unter Kosten- und Entschadigungsfolge.
Im Wesentlichen hielt der Beschwerdefiihrer am Standpunkt fest, dass der vereinbarte
Kaufpreis von CHF 2'400'000 ftr die Bestimmung des (amtlichen) Verkehrswerts
beachtlich und damit fir die umstrittene Frage nach einer Unterstellung unter das
fakultative Referendum des Verkaufs massgebend sei. Im Rahmen der Begrindung
stellte er zudem den Antrag, die Streitsache sei zur Veranlassung einer Neuschéatzung
an die Beschwerdegegnerin zuriickzuweisen (act. 37).

B.g.

Die Beschwerdegegnerin beantragte in der Stellungnahme vom 25. Januar 2024,
samtliche Antréage des Beschwerdeflihrers seien abzuweisen. Sie hielt unverandert an
ihrer bisherigen Auffassung zur Bewertung des Grundstlicksgeschéfts fest und fihrte
erganzend aus, gegen das Bauprojekt auf dem Grundstlck Nr. 4794J sei rechtzeitig
eine Einsprache erhoben worden. Da es weiterhin (und auch zumindest in nachster
Zeit) an der fUr die Eigentumstbertragung erforderlichen Voraussetzung einer
rechtskraftigen Baubewilligung fehlen werde, sei die Anordnung eines vorsorglichen
Verausserungsverbots nicht gerechtfertigt (act. 40).

B.h.
Die Verfahrensleitung des Verwaltungsgerichts teilte den Beteiligten am 12. Februar
2024 mit, dass ein Entscheid Uber die beantragte vorsorgliche Massnahme
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gegebenenfalls erforderlich werde, wenn die Beschwerdegegnerin Uber das Baugesuch
eine Verfligung erlasse und diese in Rechtskraft erwachse. Die Beschwerdegegnerin
wurde deshalb verpflichtet, dem Verwaltungsgericht eine Verfigung Uber das
Baugesuch unmittelbar nach Erlass zur Kenntnis zu bringen. Vor diesem Hintergrund
wurde einstweilen auf einen separaten Entscheid Gber die vorsorgliche Massnahme
verzichtet (act. 42).

B.i.

Am 27. Juni 2024 liess der Beschwerdefuhrer mitteilen, dass die Einsprache gegen die
Baubewilligung offenbar zurtickgezogen sei. Er beantragte deshalb, Gber sein
Begehren betreffend vorsorgliche Massnahmen zu befinden (act. 43).

Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwagung:

1.
Zunachst ist von Amtes wegen zu prufen, ob die Eintretensvoraussetzungen erfullt
sind.

1.1.

Das Verwaltungsgericht entscheidet u.a. Uber Rechtsverweigerungsbeschwerden
gegen Departemente (Art. 89 Abs. 1 lit. c des Gesetzes Uber die
Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1, VRP). Die Eingabe des Beschwerdefiihrers vom
23. Mai 2023 (act. 1) erfolgte innert dreissig Tagen, nachdem er vom Beschwerdegrund
(Schreiben der Vorinstanz vom 11. Mai 2023, act. 2) Kenntnis erhalten hatte (Art. 90
Abs. 1 VRP; eingehend hierzu VerwGE B 2023/62 vom 26. Oktober 2023 E. 3.2 und

E. 6.2). Gegen die Verweigerung eines Entscheids lGber die vor der Vorinstanz von ihm
erhobene Rechtsverweigerungsbeschwerde vom 10. Marz 2023 (act. 10.1) steht bzw.
stand dem Beschwerdeflhrer kein ordentliches Rechtsmittel offen (Art. 88 Abs. 1 VRP).
Deshalb und weil sdmtliche weiteren formellen Anforderungen (Art. 92 in Verbindung
mit Art. 64 in Verbindung mit Art. 48 Abs. 1 VRP) erflillt sind, ist auf die beim
Verwaltungsgericht eingereichte Rechtsverweigerungsbeschwerde einzutreten.

1.2

Die Vorinstanz flihrt mit Blick auf ihr Schreiben vom 11. Mai 2023 (act. 2) bzw. den
darin getroffenen Entscheid, der aufsichtsrechtlichen Anzeige keine Folge zu leisten, an
sich zutreffend aus (act. 9, Ziffer 1.b), dass dagegen keine Anfechtungsmaoglichkeit
beim Verwaltungsgericht besteht (siehe VerwGE B 2017/29 vom 20. Juli 2018 E. 1 am
Schluss mit Hinweis). Allerdings stellte der Beschwerdefiihrer weder in der Eingabe
vom 23. Mai 2023 noch in den spéteren Stellungnahmen (siehe etwa diejenige vom
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15. Dezember 2023, act. 37) Antrage, die sich gegen die vorinstanzliche Behandlung
seiner Aufsichtsanzeige richten. Seine Beschwerdefihrung und die von ihm vor
Verwaltungsgericht gestellten Rechtsbegehren griinden auf dem Vorwurf, dass ihm die
Vorinstanz zu Unrecht einen Entscheid tber die bei ihr erhobene
(Rechtsverweigerungs-)Beschwerde vorenthalte.

1.3.

Das Verwaltungsgericht hatte bislang noch nicht Gber die Rechtsmittelmoglichkeiten
bei einer geriigten Verletzung des kommunalen fakultativen Referendumsrechts zu
befinden. Deshalb ergeht der vorliegende Entscheid in Flinferbesetzung (Art. 18 Abs. 3
lit. b Ziffer 1 des Gerichtsgesetzes, sGS 941.1, GerG).

2.
Materiell ist zunachst die Frage zu prifen, ob der Vorwurf des Beschwerdeflhrers, die
Vor-instanz habe eine Rechtsverweigerung begangen, zutrifft.

2.1.

Der Beschwerdefiihrer erhob am 10. Marz 2023 bei der Vorinstanz
Rechtsverweigerungsbeschwerde, eventuell Aufsichtsbeschwerde. Inhaltlich rligte er
eine Verletzung des Referendumsrechts durch die Beschwerdegegnerin (act. 10.1). Die
Vorinstanz behandelte diese Eingabe indessen einzig als aufsichtsrechtliche Anzeige,
der sie keine Folge leistete (act. 2). Sie hélt dieses Vorgehen fir zulassig, da sie die
RuUgen des Beschwerdeflhrers im Rahmen des aufsichtsrechtlichen Verfahrens gepruft
habe. Es habe sich schnell gezeigt, dass die Finanzkompetenzen eingehalten worden
seien. Eine Behandlung der Eingabe vom 10. Marz 2023 als
Rechtsverweigerungsbeschwerde habe sich demzufolge nicht im Sinn des
Beschwerdefiihrers gezeigt, da sie (im aufsichtsrechtlichen Verfahren) zum Schluss
gekommen sei, dass das Vorgehen der Beschwerdegegnerin rechtméssig gewesen sei.
Waére dies nicht der Fall gewesen, hatte sie aufsichtsrechtlich die Beschwerdegegnerin
angewiesen, sich korrekt zu verhalten (act. 9, Ziffer 1.a).

2.2

Die Vorinstanz Ubersieht bei ihrer Argumentation, dass sie mit ihrem Vorgehen dem
Beschwerdeflihrer den weiteren ordentlichen Rechtsmittelweg versperrt (Art. 89 Abs. 2
lit. b VRP), indem sie ihm den Erlass eines Anfechtungsobjekts, ndmlich eines
férmlichen Entscheids Uber seine als Rechtsverweigerungsbeschwerde bezeichnete
Eingabe bzw. die Rige, das Finanzreferendumsrecht sei verletzt worden, verweigert.
Wie sie sich selbst bewusst ist (siehe E. 1.2 hiervor), besteht namlich bei rein
aufsichtsrechtlicher Behandlung der gerligten Verletzung des Referendumsrechts keine
Anfechtungsmdglichkeit. Allein schon vor diesem Hintergrund kann die Auffassung der
Vorinstanz nicht geteilt werden, die unterbliebene Behandlung der
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Rechtsverweigerungsbeschwerde sei im Sinn des Beschwerdeflihrers gewesen. Dies
gilt umso mehr, als die Rechtsverweigerungsbeschwerde immerhin ein
(ausserordentliches) Rechtsmittel darstellt und sie in keiner Hinsicht in einem
subsididren Verhaltnis zur aufsichtsrechtlichen Anzeige als blossem Rechtsbehelf
(siehe hierzu H.-R. Arta, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz Uber die
Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, 2020, N 84 zu Uberblick) steht. Damit fllt
die Rechtsverweigerungsbeschwerde mit dem Abschluss des aufsichtsrechtlichen
Verfahrens auch nicht formlos dahin. Abgesehen davon sind ordentliche und
ausserordentliche Rechtsmittelverfahren férmlich abzuschreiben, wenn sie
gegenstandslos werden (Art. 57 Abs. 1 VRP, Art. 64 VRP und Art. 92 VRP), was die
Vorinstanz — sollte sie denn von der Gegenstandslosigkeit der
Rechtsverweigerungsbeschwerde ausgegangen sein — ebenfalls verkennt.

Ohnehin erweist sich bei ndherer Betrachtung, dass die Eingabe vom 10. Marz 2023 als
ordentliches Rechtsmittel zu interpretieren ist. Denn die Verletzung des
Finanzreferendumsrechts ist letztinstanzlich einer Priifung durch das Bundesgericht
zugénglich. Dieses beurteilt namlich u.a. Beschwerden betreffend die politische
Stimmberechtigung der Blrger und Bulrgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und
-abstimmungen (Art. 82 lit. ¢ des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht,

SR 173.110, BGG). Von dieser Bestimmung werden auch die kommunalen politischen
Rechte (vgl. BGer 1C_45/2016, 1C_147/2016 vom 8. August 2016 E. 3.2.1),
insbesondere das (Finanz-)Referendumsrecht erfasst (BSK BGG-Steinmann/Mattle,
2018, Art. 82 N 79 und N 83). Art. 88 Abs. 2 BGG verpflichtet die Kantone deshalb, ein
ordentliches Rechtsmittel gegen behdrdliche Akte vorzusehen, welche die politischen
Rechte der Stimmberechtigten in kantonalen Angelegenheiten (einschliesslich der
kommunalen politischen Rechte; BSK BGG-Steinmann/Mattle, a.a.O., Art. 88 N 9)
verletzen kénnen. Eine Ausnahme von dieser Pflicht im Sinn von Art. 88 Abs. 2 Satz 2
BGG liegt nicht vor, da im hier zu beurteilenden Fall ein Akt einer kommunalen Behérde
(Beschwerdegegnerin) und damit kein Akt des Parlaments oder der Regierung zu
beurteilen ist (vgl. BBl 2001 4202, 4327, und BGer 1C_45/2016, 1C_147/2016 vom

8. August 2016 E. 3.2.2).

Der Rechtsschutz in kommunalen Abstimmungssachen ist in Art. 163 bis Art. 165 des
Gemeindegesetzes (sGS 151.2, GG) besonders geregelt. Das Vorenthalten des
(fakultativen) Referendumsrechts kann nicht unter diese Bestimmungen subsumiert
werden. In Nachachtung der bundesrechtlichen Anforderungen (Art. 88 Abs. 2 BGG)
muss eine echte Gesetzeslliicke angenommen werden, die in analoger Anwendung von
Art. 163 ff. GG zu flllen ist. Damit muss dem Beschwerdeflihrer ein ordentliches
Rechtsmittel zur Verfligung (Abstimmungsbeschwerde) stehen, um kommunale Akte
hinsichtlich ihrer Konformitat mit den politischen Rechten bei der Vorinstanz Uberprifen
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zu kdnnen. Demnach hatte die Vorinstanz die Rechtsverweigerungsbeschwerde
entgegen ihrer Bezeichnung sogar als ordentliches Rechtsmittel qualifizieren und als
solches behandeln mussen. Dass der Beschwerdefiuhrer vom Fehlen einer ordentlichen
Rechtsmittelmdglichkeit ausging (act. 10.1) und (erst) im verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahren die Voraussetzungen flr eine Abstimmungsbeschwerde
ausdrtcklich verneinte (act. 1, S. 1 f.), vermag ihm nicht zu schaden. Entscheidend ist
der Inhalt der Eingabe vom 10. Marz 2023 und nicht dessen Bezeichnung, namlich,
dass der Beschwerdefihrer rechtzeitig die Verletzung seines Referendumsrechts rligte
und die Unterstellung des Grundstiicksverkaufs unter das fakultative Referendum
beantragte (act. 10.1).

Indem die Vorinstanz dem Beschwerdeflhrer einen Rechtsmittelentscheid vorenthielt,
beging sie eine Rechtsverweigerung.

2.3.

Die Vorinstanz ersucht im Fall der Gutheissung der verwaltungsgerichtlichen
Rechtsverweigerungsbeschwerde, auf eine Rickweisung der Sache zur materiellen
Behandlung zu verzichten (act. 9, Ziffer 4). Sie beantragt damit sinngeméass eine
Ausdehnung des Anfechtungsgegenstands im verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahren. Denn Gegenstand der verwaltungsgerichtlichen
Rechtsverweigerungsbeschwerde bildet grundsétzlich einzig die Frage, ob die
Vorinstanz eine Rechtsverweigerung begangen hat.

2.3.1.

Aus prozessdkonomischen Grinden ist die Ausdehnung des verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahrens auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstands liegende
spruchreife Frage zuldssig, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng
zusammenhangt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann und
sich die Beteiligten mindestens in Form einer Prozesserklarung zu dieser Streitfrage
gedussert haben (VerwGE B 2022/151 vom 13. Marz 2023 E. 2.3 mit Hinweis auf BGE
122 V 36 E. 2a und Urteil des Bundesgerichts 2C_623/2016 vom 28. Juli 2017 E. 2.3.1).

2.3.2.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erflillt. Inhaltlich bildet die Frage nach einer
Verweigerung des (fakultativen) Referendumsrechts Hintergrund des vom
Beschwerdeflihrer erhobenen Rechtsmittels, womit ein enger Sachzusammenhang zu
bejahen ist. Zudem haben sich samtliche Beteiligten bereits einlasslich zur Frage der
Unterstellung des Grundstiickverkaufs unter das (fakultative) Referendumsrecht
gedussert (siehe etwa act. 1, act. 9, act. 13, act. 33 und act. 37). Unter diesen
Umstanden ist das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren auf das ausserhalb
des Anfechtungsgegenstands (Rechtsverweigerung durch die Vorinstanz) liegende
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Verhalten der Beschwerdegegnerin (Verletzung des [fakultativen] Referendumsrechts)
auszudehnen. Demnach ist auch auf den gegen die Beschwerdegegnerin gerichteten
Antrag des Beschwerdefuhrers einzutreten, sie sei anzuweisen den umstrittenen
Grundstlcksverkauf dem fakultativen Referendum zu unterstellen (act. 37,
Rechtsbegehren Ziffer 1).

3.

Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage zu prifen, ob die Beschwerdegegnerin das
Referendumsrecht und damit ein politisches Recht des in Rapperswil-Jona
stimmberechtigten Beschwerdeflhrers (siehe hierzu Art. 32 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 der
Verfassung des Kantons St. Gallen, sGS 111.1, KV) beim Grundstticksverkauf verletzt
hat (vgl. zur Missachtung der Zustandigkeitsordnung bei einem Ausgabenbeschluss
des Gemeinderats anstelle der zustandigen Gemeindeversammlung als Eingriff in das
verfassungsrechtlich geschitzte Stimmrecht BGer 1P.59/2004 vom 17. August 2004
E. 5.3.1).

3.1.

Dem fakultativen Referendum unterstehen u.a. Geschéafte nach Massgabe der
Gemeindeordnung, soweit diese nicht das obligatorische Referendum vorsieht (Art. 23
lit. d GG).

3.1.1.

Gemaéss Art. 12 Abs. 1 lit. ¢ der Gemeindeordnung der Beschwerdegegnerin vom
23. Dezember 2005 (Datum Genehmigung durch das Departement des Innern,
SRRJ 111.001; siehe act. 10.1.4) beschliesst die Blirgerschaft an der Urne Uber
Referendumsbegehren. Der Stadtrat macht referendumspflichtige Erlasse und
Beschlisse amtlich bekannt (Art. 21 Abs. 1 der Gemeindeordnung). Ein
Referendumsbegehren kommt zustande, wenn 500 Stimmberechtigte schriftlich die
Abstimmung Uber einen dem fakultativen Referendum unterstehenden Erlass oder
Beschluss durch die Blrgerschaft verlangen (Art. 22 der Gemeindeordnung). Die
Finanzbefugnisse des Stadtrats sowie das Verfahren fir die Beschlussfassung Gber
neue Ausgaben und Grundstiicksgeschafte richten sich nach der
Zustandigkeitsordnung im Anhang 2 (Art. 40 der Gemeindeordnung).

3.1.2.

Unter dem Titel «D. Grundsticke» bestimmt Ziffer 6.2 des Anhangs 2 zur
Gemeindeordnung, dass «Verdusserung und Begrindung von Baurechten
(Verkehrswert oder Anlagekosten) Gber [CHF] 2'000'000 bis [CHF] 3'000'000 je Fall» in
der Kompetenz des Stadtrats unter dem Vorbehalt des fakultativen Referendums
liegen. Ziffer 6.2 des Anhangs 2 zur Gemeindeordnung wurde mit dem 7. Nachtrag zur
Gemeindeordnung gemass Beschluss des Stadtrates vom 4. September 2023 bzw.
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Beschluss der BUrgerversammlung vom 7. Dezember 2023 geéndert (vom
Departement des Innern am 15. Januar 2024 genehmigt, Vollzugsbeginn 1. Januar
2024). Mangels (abweichender) intertemporalrechtlicher Regelung ist fir die vorliegend
zu beurteilende Streitigkeit auf die damals glltige Fassung von Ziffer 6.2 des

Anhangs 2 zur Gemeindeordnung vom 23. Dezember 2005 abzustellen (act. 10.1.4;
zum allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsatz, dass diejenigen Rechtssétze
massgeblich sind, die bei der Erflillung des rechtlich zu ordnenden oder zu
Rechtsfolgen fliihrenden Tatbestands Geltung haben, siehe BGE 144 V 210 E. 4.3.1).
Diese Sichtweise ist zwischen den Beteiligten denn auch unbestritten (act. 37, Rz 27,
und act. 40, Rz 12).

3.2

Die Beteiligten vertreten bezlglich des im Streit liegenden Grundstiickverkaufs
unterschiedliche Auffassungen zur Auslegung von Ziffer 6.2 des Anhangs 2 zur
Gemeindeordnung.

3.2.1.

Ein Finanzreferendum dient einer staatspolitischen Funktion, ndmlich der Erhéhung der
politischen Legitimation von Geschéften mit finanzieller Bedeutung. Zudem erflillt es
einen direktdemokratischen Zweck, indem es den Stimmberechtigten eine
Mitsprachemaoglichkeit eréffnet. Mit dem Finanzreferendum wird nicht nur die
Volksherrschaft auf einem Teilgebiet der Verwaltung verwirklicht. Vielmehr liegt ihm
auch das Bestreben zugrunde, dass bei Finanzbeschliissen, die direkt oder indirekt
eine finanzielle Belastung der Steuerpflichtigen nach sich ziehen, die
Stimmberechtigten (als Uberwiegender Teil der davon betroffenen Steuerpflichtigen)
und nicht die Volksvertretung das letzte Wort haben kénnen (vgl. H. Ch. Oester, Das
Finanzreferendum im Kanton St. Gallen, 1962, S. 6 mit Hinweis; vgl. auch BGer
1C_97/2019 vom 15. Juli 2019 E. 4.2; zur angestrebten «Demokratisierung der
kommunalen Bodenpolitik» siehe H. R. Arta, Die Zustandigkeitsordnung nach dem
st. gallischen Gemeindegesetz in der politischen Gemeinde mit Blrgerversammlung,
1990, S. 175). Wichtig fur die Stimmberechtigten sind in erster Linie diejenigen
Verwaltungsakte, deren (tatsachliche) finanzielle Konsequenzen so bedeutend sind,
dass diese sie friiher oder spater als Steuerpflichtige direkt oder indirekt belasten
kénnen. Die Wichtigkeit von Verwaltungsakten kann mit Blick auf das
Finanzreferendum nur in Geld gemessen werden, so dass ein Frankenbetrag
(«Referendumssumme») den materiellen Wert dieses Mitspracherechts bestimmt (siehe
Oester, a.a.0., S. 156). Schliesslich erflillt das Finanzreferendum auch einen
praventiven Zweck: Die Volksvertreter gehen sorgféltiger und weniger von einseitigen
Interessen geleitet mit Finanzbeschlissen um, wenn dartiber das Damoklesschwert
des Volksentscheids hangt (Oester, a.a.0., S. 158).
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3.2.2.

Die Bestimmung des massgebenden Schwellenwerts von Ziffer 6.2 des Anhangs 2 zur
Gemeindeordnung richtet sich im vorliegend interessierenden Zusammenhang nach
dem (amtlichen) «Verkehrswert». Weder das geltende GG (siehe Art. 110h Abs. 2 und
Abs. 3 GG oder Art. 110j Abs. 2 GG) noch die Gemeindeordnung bzw. deren Anhang 2
erlautern den Begriff des (amtlichen) «Verkehrswerts». Immerhin ergibt sich aus ABI
2015 3098, 3110 (vgl. auch 3118 und 3134), dass das Finanzvermégen «konsequent zu
Verkehrswerten bewertet» werden misse. Aufgrund des engen Zusammenhangs
zwischen dem Finanzreferendum und der &ffentlichen Finanzverwaltung bzw. der
fiskalischen Bedeutung des Finanzreferendums (siehe E. 3.2.1 hiervor) und mangels
gegenteiliger Legaldefinition erscheint es bei der Begriffsauslegung sachgerecht, die
steuerrechtliche Interpretation heranzuziehen. Im kantonalen Steuerrecht erfolgt die
Bewertung des Vermdgens namlich ebenfalls anhand des (amtlichen) «Verkehrswerts»
(Art. 54 des Steuergesetzes, sGS 811.1, StG; zur dortigen Legaldefinition siehe Art. 57
Abs. 1 StG). Darunter ist jener Wert zu verstehen, der einem Vermégensgegenstand im
gewohnlichen wirtschaftlichen Verkehr, insbesondere bei Kauf oder Verkauf, unter
normalen wirtschaftlichen Verhaltnissen beigemessen wird (ABI 1997 937, 1020; zum
Verkehrswert als objektivem Marktwert eines Vermdgenswerts zu einem bestimmten
Zeitpunkt, bzw. als Wert, den ein Kaufer unter normalen Umstanden Ublicherweise
zahlen wirde, vgl. BGer 2C_59/2022 vom 15. September 2022 E. 2.2.1). Zur
herausragenden Bedeutung des Marktwerts flr die Bemessung des (amtlichen)
Verkehrswerts hat der Beschwerdeflhrer sodann zutreffend auf Ziffer 4.5.4 der
Richtlinien und Weisungen 2022 der Gebaudeversicherung des Kantons St. Gallen
sowie das — von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Uber die Durchfihrung der
Grundstlckschéatzung (sGS 814.11, VGS) fir massgeblich erklarte — Schweizerische
Schatzerhandbuch, 2019, S. 20 und S. 117 ff., verwiesen (siehe act. 37, Rz 17 ff., und
act. 38.4).

3.2.3.

Eine marktorientierte Begriffsdeutung deckt sich ausserdem mit Art. 35 Abs. 3 lit. f aGG
(in der bis 31. Dezember 2009 geltenden Fassung; nGS 36-29). Diese Bestimmung sah
vor, dass die Blrgerschaft u.a. Uber die Verdusserung von Grundstiicken beschliesst,
wenn «Verkehrswert» oder Anlagekosten den in der Gemeindeordnung festgesetzten
Betrag Ubersteigen, soweit nicht ein Beschluss der Blrgerschaft im Einzelfall eine
andere Regelung vorsieht. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz erfasst der
Wortlaut von Art. 35 Abs. 3 lit. f aGG gerade nicht (einzig) die amtliche
Verkehrswertschétzung als solche (act. 9, Ziffer 2.b), sondern den (amtlichen)
Verkehrswert als Ausdruck des objektiven Marktwerts bzw. der tatsachlichen
finanziellen Konsequenzen. Im Rahmen der parlamentarischen Beratung wurde zu

Art. 35 Abs. 3 lit. f aGG klargestellt, dass eine objektive Grdsse flr den Verkehrswert
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und nicht der vertraglich ausgehandelte Preis Massstab der Abgrenzung bilden soll. Mit
dieser objektiven Grosse wollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass die wertméassige
Zusammensetzung des Gemeindevermdgens, soweit es Grundstlicke betrifft, der
Mitsprache der Blrgerschaft unterliegt. Bei der Bewertung von Grundsticken ist daher
auf deren «wirklichen Wert» und nicht auf den vertraglich ausgehandelten Preis
abzustellen (Arta, a.a.0., S. 178 mit Hinweisen auf die Parlamentsprotokolle). Allerdings
darf aus diesen Uberlegungen nicht der Schluss gezogen werden, der vertragliche
Kaufpreis sei von vorneherein fir die Bemessung des (amtlichen) Verkehrswerts
bedeutungslos. Vielmehr kommt dem Kaufpreis immerhin dann eine wesentliche
Indizwirkung zu, wenn er als Ausdruck des objektiven Marktwerts bzw. als Ergebnis
rein marktwirtschaftlich orientierter Preisverhandlung erscheint. In einem anderen Fall
hatte die Vorinstanz bei einem Grundstickverkauf eine kommunale
Finanzkompetenzordnung zu beurteilen, die — anders als Ziffer 6.2 der
Gemeindeordnung — sogar ausdricklich die «amtliche Verkehrswertschatzung» eines
Grundstucks fur die Kompetenzordnung flr massgeblich erklérte. Trotz dieses
Wortlauts kam sie in jenem Fall zum Schluss, dass grundsétzlich der «tatséchliche
Wert» des Verkaufsobjekts ausschlaggebend ist (Entscheid vom 18. Oktober 1993,
GVP 1993 Nr. 81). Gestutzt auf das erhebliche Missverhéltnis zwischen vereinbartem
Kaufpreis und (deutlich niedrigerem) amtlichem Schéatzwert, hielt die Vorinstanz damals
weitere Abklarungen zur Bestimmung des (amtlichen) Verkehrswerts flr erforderlich.
Damit brachte sie damals (zutreffend) zum Ausdruck, dass der amtlichen
Verkehrswertschatzung keine Fiktion der unwiderlegbaren Richtigkeit innewohnt. Des
Weiteren findet die amtliche Verkehrswertschétzung in der von der Vorinstanz im
damaligen Entscheid zitierten Literaturstelle (Arta, a.a.0., S. 178) keine Erwahnung.
Diese Belegstelle ist folglich gar nicht einschlégig fur ihren Standpunkt bzw. die
Auffassung, dass die amtliche Verkehrswertschatzung ungeachtet von ausgewiesenen
erheblichen Zweifeln an der Vereinbarkeit mit dem objektiven Marktwert — wie sie sich
aus dem viel héheren Kaufpreis und dem erheblich héheren Wert der (privaten)
Schatzung vom 2. Juni 2020 ergeben (eingehend E. 3.2.4 hiernach) — relevant sei.

3.2.4.

Geméss diesen Uberlegungen ist firr die Bestimmung des Verkehrswerts nach

Ziffer 6.2 des Anhangs 2 zur Gemeindeordnung der objektive Marktwert massgebend,
also der Wert, der dem Grundstlck unter normalen wirtschaftlichen Verhéltnissen
beizumessen ist (siehe E. 3.2.2 f. hiervor), und gerade nicht — wie die
Beschwerdegegnerin bei ihrem Beschluss vom 8. Februar 2021 zu Unrecht annahm -
ein davon erheblich abweichender «amtlich geschatzter Steuerwert» (act. 34, Rz A.12).
Allein schon die ausserordentlich hohe Diskrepanz zwischen dem von der
Beschwerdegegnerin gestiitzt auf eine im Jahr 2011 durchgefilhrte Schatzung (1 m? =
CHF 170; act. 10.2) ermittelten Wert von CHF 340'000 (CHF 170 x 2000 m?) fir das
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Grundstiick Nr. 169J und dem Kaufpreis von CHF 2'400'000 (was CHF 1'200 pro m?
entspricht [CHF 2'400'000 / 2000]) macht deutlich, dass der bei Beschlussfassung
bereits zehn Jahre zurtckliegende amtliche Schatzwert keine taugliche Grundlage fur
die Bestimmung des fir die Gewahrung der fakultativen Referendumsmaoglichkeit
massgebenden Verkehrswerts zu bilden vermochte. Bereits deshalb erweist sich die
Annahme der Beschwerdegegnerin, es sei nicht davon auszugehen, dass der
Verkehrswert des Grundstickverkaufs CHF 2'000'000 tbersteigen werde, als nicht
haltbar. Diese Betrachtungsweise gilt vorliegend umso mehr, als keine Uberzeugenden
Anhaltspunkte daflr ersichtlich sind und solche auch nicht substanziiert geltend
gemacht wurden (zu den von der Beschwerdegegnerin nicht néher konkretisierten
standortspezifischen, strategischen oder wirtschaftlichen Uberlegungen siehe act. 40,
Rz B.10), dass der vereinbarte Kaufpreis aus marktfremden Griinden zu hoch
eingeschétzt worden sei.

Des Weiteren wies der Beschwerdeflihrer zutreffend darauf hin, dass auch die im
Rahmen eines anderen Projekts eingeholte, ebenfalls das vorliegend interessierende
Grundstlck Nr. 169J betreffende Schatzung vom 2. Juni 2020 (act. 7.4) der
stadtratlichen Beurteilung widersprach. Darin wurde der durchschnittliche Landwert
einer Flache von 2000 m? auf CHF 2'282'500 geschétzt (1 m? = CHF 1'141.25

[CHF 2'282'500 / 2000]). Diese Schatzung war der Beschwerdegegnerin bekannt,
bildete sie doch Bestandteil des Gesuchs der B.__ Holding AG (siehe hierzu act. 13,
Rz B.5, und act. 33, Rz B.8). Dass die Schatzung vom 2. Juni 2020 nicht von der
Beschwerdegegnerin eingeholt worden war, andert nichts an deren Indizwirkung fir
den wirklichen Wert des Grundstlicks, zumal diese Schatzung ja gerade als
Verhandlungsbasis von der K&auferseite eingereicht worden war und die
Beschwerdegegnerin keine inhaltlichen Mangel benennt. Im Licht der gesamten
Verhéltnisse durfte die Beschwerdegegnerin die veralteten Schatzwerte aus dem Jahr
2011 nicht mehr als taugliche Grundlage fir die Beurteilung der zu beachtenden
Kompetenzordnung betrachten. Ihre dem Beschluss vom 8. Februar 2021
zugrundeliegende Annahme, der (massgebende) Verkehrswert werde CHF 2'000'000
nicht Ubersteigen, erweist sich zum damaligen Zeitpunkt vielmehr als willkirlich.
Deshalb und in Anbetracht der Bedeutung des Finanzreferendums (siehe E. 3.2.1
hiervor) ist im Ubrigen kein Grund ersichtlich oder dargetan, weshalb die
Beschwerdegegnerin die ohnehin anstehende Neuschéatzung (siehe hierzu
nachfolgende E. 3.2.5) nicht vor ihrem Beschluss, sondern erst nach «der definitiven
Mutation bzw. Aufnahme des Grundsttickes Nr. 4794J im Grundbuch» durchfihrte
(act. 34, Rz A.12).

3.2.5.
Zwar erfolgte am 20. April 2021 — aber dennoch erst im Nachhinein zum Beschluss
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vom 8. Februar 2021 — durch den Fachdienst fur Grundstlickschatzung eine Schatzung
der Steuerwerte fir das Grundstlick Nr. 169J. Anders als die vorangegangene
Schéatzung aus dem Jahr 2011 nahm diese eine Aufteilung der Schatzwerte in
m?-Preise von CHF 500 und CHF 1'000 vor (act. 10.2), womit der so bestimmte
«Verkehrswert» fiir die Gesamtflache von 3407 m? auf CHF 2'380'000 bzw. fiir die vom
Verkauf erfasste Grundstiicksflache von 2000 m? auf CHF 1'397'123.57

(CHF 2'380'000 / 3407 x 2000) eingeschéatzt wurde (act. 9, Ziffer 2.b am Schluss, und
act. 13, Rz B.2). Bei der Wirdigung der Aussagekraft dieser Schatzung fallt zunachst
ins Gewicht, dass Grundlagen fehlen, welche die Schatzwerte einer ndheren Prifung
zugénglich machen oder die weiterhin sehr deutliche Diskrepanz zum Kaufpreis von
(CHF 2'400'000) oder der Schatzung vom 2. Juni 2020 (CHF 2'282'500) erklaren
wirden. Die Schatzung vom 20. April 2021 scheint zudem unter dem Eindruck der mit
dem vom Stadtrat der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der Kompetenzordnung
vorweggenommenen, prajudizierenden Annahme zu stehen, der Verkehrswert des
Kaufobjekts liege nicht tlber CHF 2'000'000 (act. 34). Der Beschluss des Stadtrates
vom 8. Februar 2021 bzw. das Protokoll vom 12. Februar 2021 und damit die darin
dezidiert zum Ausdruck gebrachte (H6chst-)Wertbeurteilung wurde denn auch u.a. dem
ihm untergeordneten Grundbuchamt zugestellt, das an der Schatzung vom 20. April
2021 beteiligt war (act. 13, Ziffer B.2, und act. 33, Ziffer B.3). Damit ist nicht
ausgeschlossen, dass (faktisch) eine Obergrenze prajudiziert wurde (wie sie denn auch
im héheren der beiden Schatzwerte von CHF 1'000 pro m? ihren Niederschlag
gefunden zu haben scheint; act. 10.2, worauf der Beschwerdeflihrer bereits hinwies,
act. 37, Rz 24). Vor diesem Hintergrund ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass die
Schatzung nicht mehr ergebnisoffen erfolgte, was bei der Wirdigung von deren
Aussagekraft nicht ausser Acht gelassen werden kann. Insgesamt vermag deshalb die
amtliche Schatzung vom 20. April 2021 fir sich allein keine taugliche Grundlage zur
Ermittlung des fir die fakultative Referendumsmaoglichkeit massgeblichen (amtlichen)
Verkehrswerts zu bilden.

3.3.

Unter diesen Umstanden erweist sich der massgebliche Verkehrswert als noch nicht
spruchreif abgeklart. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zuriickzuweisen, damit sie
zundchst eine Schatzung des Verkehrswerts (verstanden als objektiver Marktwert;
siehe E. 3.2.2 ff. hiervor) des Kaufobjekts zum Stichtag vom 8. Februar 2021 durch eine
verwaltungsunabhangige, noch nicht mit der Sache befasste Fachperson einhole und
nach spruchreif erstelltem Sachverhalt sowie Gehérsgewédhrung an die Parteien Uber
die bei ihr eingereichte Beschwerde vom 10. Marz 2023 (act. 10.1) befinde. Mit dem
vorliegenden, das Beschwerdeverfahren B 2023/109 abschliessenden Entscheid fallt
die hinsichtlich eines allfalligen zuklUnftigen Bedarfes an vorsorglichem Rechtsschutz
verfahrensleitend angeordnete Verpflichtung der Beschwerdegegnerin vom 12. Februar

© Kanton St.Gallen 2026 Seite 15/17



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

2024 (act. 42) dahin, dem Gericht eine Verfligung Gber das Baugesuch unmittelbar
nach Erlass zur Kenntnis zu bringen. Uber allfallige vorsorgliche Massnahmen zur
Erhaltung des Zustandes oder zur Sicherung bedrohter rechtlicher Interessen, wie sie
der Beschwerdefihrer zuletzt im Schreiben vom 27. Juni 2024 beantragt hat (act. 43),
wird die nunmehr wieder mit der Hauptsache befasste Vorinstanz zu befinden haben.

4,

4.1.

Die verwaltungsgerichtliche Beschwerde vom 23. Mai 2023 ist gutzuheissen und die
Sache ist im Sinn der Erwagungen (E. 3.3 hiervor) zur weiteren Abklarung und zum
Entscheid Uber die Beschwerde vom 10. M&rz 2023 an die Vorinstanz zurlickzuweisen.

4.2.

Die Rickweisung der Sache an die Vorinstanz mit offenem Ausgang gilt fiir die Frage
der Auferlegung der amtlichen Kosten (Art. 95 Abs. 1 VRP) als vollstédndiges Obsiegen
des Beschwerdeflhrers (siehe etwa VerwGE B 2023/5 vom 20. Marz 2023 E. 4.2 mit
Hinweis). Der von ihm geleistete Kostenvorschuss von CHF 1'500 ist ihm
zurlckzuerstatten. Der vorliegende Streit dreht sich um die politischen Rechte des
Beschwerdeflhrers und nicht um Gberwiegende finanzielle Interessen des
Gemeinwesens, weshalb zu dessen Lasten keine amtlichen Kosten zu erheben sind
(Art. 95 Abs. 3 VRP).

4.3.

Ausgangsgemass hat der Beschwerdeflihrer Anspruch auf eine ausseramtliche
Entschadigung fur die anwaltlichen Kosten im Beschwerdeverfahren. Das
Verwaltungsgericht spricht grundsétzlich Pauschalentschadigungen im Rahmen von
CHF 1'500 bis CHF 15'000 gemass Art. 19 und Art. 22 Abs. 1 lit. b der Honorarordnung
zu (sGS 963.75, HonO). Mit Blick auf die erst im weiteren Schriftenwechsel erfolgte
berufsmassige Rechtsvertretung (act. 37), die notwendigen Bemihungen sowie die
Schwierigkeit des Falls erscheint eine pauschale Entschadigung von CHF 2'000
zuziiglich Barauslagen (4 %; Art. 28°S HonO) angemessen.

In Anbetracht dessen, dass die nicht Uber den Vorsteuerabzug zu kompensierende
Entschadigung der Mehrwertsteuer von Gesetzes wegen Bestandteil der zu
entgeltenden ausseramtlichen Kosten bildet (Art. 98 Abs. 1 VRP) und der
Beschwerdeflhrer im vorliegenden, sich um seine politischen Rechte drehenden Streit
offensichtlich keine Vorsteuerabzugsmaoglichkeit besitzt, besteht keine Rechtfertigung,
seinen o6ffentlich-rechtlichen Anspruch auf Entschadigung der Mehrwertsteuer von
einem begrindeten Mehrwertsteuerantrag abhangig zu machen. Vielmehr erscheint bei
dieser Ausgangslage eine zuséatzliche Begriindung nutzlos und deren Einforderung
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Uberspitzt formalistisch. Dieser Rechtsanwendung steht Art. 29 HonO nicht entgegen,
da diese Bestimmung die Mitwirkung der entschadigungsberechtigten Partei bei der
Frage der Vorsteuerabzugsmadglichkeit und die Folgen bei einer
Mitwirkungspflichtverletzung ordnet. Dort, wo sich ein Anspruch auf Entschadigung der
Mehrwertsteuer bereits ohne Mitwirkung der berechtigten Partei ohne weiteres ergibt,
bedarf es jedoch keiner Mitwirkungspflicht mit unmittelbarer Sdumnisfolge (Verlust des
Anspruchs auf eine Entschadigung der Mehrwertsteuer).

Demnach erkennt das Verwaltungsgericht zu Recht:

1.

Die Beschwerde vom 23. Mai 2023 wird gutgeheissen und die Sache an die Vorinstanz
zur weiteren Abklarung und zum Entscheid Uber die bei ihr eingereichte Beschwerde
vom 10. Marz 2023 im Sinn der Erwagungen zurlickgewiesen.

2.

Es werden keine amtlichen Kosten flir das Beschwerdeverfahren erhoben. Der vom
Beschwerdeflhrer geleistete Kostenvorschuss von CHF 1'500 wird ihm
zurickerstattet.

3.

Die Beschwerdegegnerin entschadigt den Beschwerdeflhrer fir das
verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren ausseramtlich mit CHF 2'080
(einschliesslich 4 % Barauslagen) zuzlglich Mehrwertsteuer.
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	Verletzung des kommunalen fakultativen Referendumsrechts bei Grundstückverkauf. Art. 23 lit. d des Gemeindegesetzes und Art. 12 Abs. 1 lit. c, Art. 40 und Ziffer 6.2 des Anhangs der Gemeindeordnung der Beschwerdegegnerin (in der bis 31. Dezember 2023 gültigen Fassung). Das Vorenthalten des (fakultativen) Referendumsrechts kann nicht unter den in Art. 163 bis Art. 165 GG geregelten Rechtsschutz in kommunalen Abstimmungssachen subsumiert werden. In Nachachtung von Art. 88 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht muss eine echte Gesetzeslücke angenommen werden, die in analoger Anwendung von Art. 163 ff. GG zu füllen ist. Folglich kann die Verletzung des kommunalen fakultativen Referendumsrechts mit einer Abstimmungsbeschwerde gerügt werden. Das Departement des Innern verweigerte dem Beschwerdeführer zu Unrecht einen rechtsmittelfähigen Entscheid über seine Eingabe, worin er die Verletzung des kommunalen fakultativen Referendumsrechts rügte. Die beim Verwaltungsgericht gegen das Departement des Innern erhobene Rechtverweigerungsbeschwerde ist deshalb gutgeheissen worden. Die Bestimmung des massgebenden Schwellenwerts von Ziffer 6.2 des Anhangs zur Gemeindeordnung, ab dessen Erreichen das fakultative Referendumsrecht zu gewährleisten ist, richtet sich nach dem (amtlichen) Verkehrswert und nicht nach der amtlichen Verkehrswertschätzung als solcher. Unter dem Verkehrswert ist jener Wert zu verstehen, der einem Vermögensgegenstand im gewöhnlichen wirtschaftlichen Verkehr, insbesondere bei Kauf und Verkauf, unter normalen wirtschaftlichen Verhältnissen beigemessen wird. Weil der massgebliche Verkehrswert noch nicht spruchreif abgeklärt worden ist, wird die Sache zu weiterer Abklärung und neuem Entscheid an das Departement des Innern zurückgewiesen. (Verwaltungsgericht, B 2023/109) 
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